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Die Zeit ist reif für verbindliche Quoten im Wahlrecht

Frauen in die Parlamente!
Frauen sind in Deutschlands Parla-
menten und Rathäusern immer noch
eine Minderheit. Diese Tatsache soll-
te jetzt, da es eine breite gesellschaftli-
che Debatte zu verbindlichen Quoten
in Aufsichtsräten von Kapitalgesell-
schaften gibt, in Erinnerung gerufen
werden. Schließlich muss die Politik,
will sie glaubwürdig gegenüber der
Wirtschaft auftreten, in ihrem ur-
eigensten Terrain vorangehen und
auch für mehr Gleichstellung in den
demokratisch gewählten Institutionen
sorgen. Selbstverständlich gelten die
vielen guten Argumente, die für mehr
Frauen in Führungspositionen von
Unternehmen sprechen, auch für Po-
sitionen und Gremien der Politik. Wer
will, dass Politik von den besten Kräf-
ten gestaltet wird, der muss den Weg
frei machen von den vielfältigen struk-
turellen Benachteiligungen von Frau-
en.

In Baden-Württemberg sind bei-
spielsweise nur 18% der Landtagsab-
geordneten Frauen, in den Gemeinde-
räten beträgt der Frauenanteil durch-
schnittlich 22% und in den Kreista-
gen lediglich 16%. Daran wollen wir
Grünen im Zuge der Reform des Kom-
munalwahlrechtes etwas ändern und
zwar rechtzeitig vor der kommenden
Kommunalwahl 2014 und über den
Umstand hinaus, dass wir Dank unse-
res Frauenstatuts per se für eine Anhe-
bung des Frauenanteils in der Politik
sorgen. Seit unserer Gründung sind
wir Grünen Motor der Geschlechter-
demokratie in Deutschland. Aber das
reicht eben nicht, um die häufig dra-
matische Unterrepräsentation von
Frauen in den anderen Parteien aus-
zugleichen.

Spätestens mit dem Parité-Gesetz in
Frankreich erfährt die Forderung
nach gesetzlich vorgegebenen Quoten
für KandidatInnenlisten zu Wahlen
immer breitere gesellschaftliche Un-

terstützung. Das französische Pari-
tätsgesetz von 2001 garantiert – sank-
tionsbewehrt! – Frauen und Männern
bei Wahlen jeweils 50% der Listen-
plätze, streng abwechselnd nach dem
Reißverschlussprinzip. Damit ist es
gelungen, innerhalb von nur wenigen
Jahren den Frauenan-
teil in kommunalen Par-
lamenten von 25,7% auf
47,5% beinahe zu ver-
doppeln.

Bei der anstehenden
Änderung des Kommu-
nalwahlgesetzes wollen
wir nun in Baden-Würt-
temberg analog zum
französischen Vorbild
eine paritätische Beset-
zung von KandidatIn-
nenlisten zu Kommunal-
wahlen festschreiben, wobei Listen-
plätze nach dem Reißverschlussver-
fahren abwechselnd mit Frauen und
Männern zu besetzen sind.

Durch ein Rechtsgutachten zum
Kommunalwahlgesetz hat die Grüne
Landtagsfraktion mittlerweile auch
die immer wieder ins Feld geführten
verfassungsrechtlichen Bedenken ent-
kräften können. Eine gesetzlich vor-
geschriebene Quotierung der Ge-
schlechter auf kommunalen Wahllis-
ten steht nicht im Widerspruch zur
grundgesetzlich garantierten Freiheit
politischer Parteien und zur Gleich-
heit und Freiheit der Wahl. Vielmehr
ist die „tatsächliche Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und
Männern“ nach Art. 3 Abs. 2 GG ein
klarer, ernst zu nehmender Verfas-
sungsauftrag.
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